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2 ' DER FREIDENKER Nr. 1

.

Werdebedingungen heraus zu erkennen, zu verstehen und da-
mit auch zu begreifen. Trotzdem' ist mir die Proselytenmache-
rei zuwider, z. B. die gesamte christliche Missionstéitigkeit, die
doch nichts anderes als Proselytenmacherei ist, die Hausiererei
mit frommen Traktétlein, die Strassenpropaganda der Heils-
armee und vieler anderer Sekten. Die Zudringlichkeit der
Geistlichkeit an Orten, wo man sie nicht gerufen hat. Zuwider
ist mir die Proselytenmacherei, weil sie sich mit ihrem Be-
kehrungseifer an Menschen heranmacht, denen es im «ererb-
ten Heim ihrer Seelen» (ein Ausdruck Dr. Wengrafs) wohl ist;
sie wire mir auch zuwider, wenn sie von atheistischer Seite
ausginge. Nicht zur Proselytenmacherei rechne ich die gottes-
dienstlichen Veranstaltungen der Kirchen und Sekten, weil
man daran teilnehmen kann oder nicht. Ebenso wenig diirfen
die Vortrige der Freidenker dazu gezidhlt werden, denn auch
da steht es jedem frei, mitzumachen oder nicht. Wenn es aber
dem Herrn Dr. Wengraf und mit ihm dem Zwinglikalender
beliebt, die «Propaganda des Unglaubens» als «verbrecheri-
schen Fanatismus oder verbrecherischen Leichtsinn» zu be-
zeichnen, so — es fillt mir nicht ein, diese unerhort fanati-
schen Angriffe auf das Freidenkertum mit dhnlicher Schimpfe-
rei zuriickzugeben — ich kniipfe bei dem «so» an: so miissen
wir ihnen das Vergniigen des Wutschnaubens lassen. Sie
schaffen damit den Atheismus nicht aus der Welt, auch nicht
die Tatsache, dass er bestindig an Boden gewinnt; und dem
Atheismus wird es vorbehalten bleiben, die grosse Aufgabe
der Erziehung der Menschheit zur Néchstenliebe und zum
Frieden unter den Menschen, deren Losung dem Christentum
nicht gelungen ist, zu erfiillen. E. Br.

Der Schulgebetshandel im Kant. Ziirich.

Der Erziehungsrat des Kantons Ziirich bringt der ziircheri-
schen Presse folgenden Protokoll-Auszug zur Kenntnis:

«Mit Zuschrift vom 8. September 1930 erhebt der Kirchen--

rat Protest gegen die Beschliisse, welche die Zentralschulpflege
Ziirich am 10. Juli 1930 des Schulgebetes wegen gefasst hat.
Der Kirchenrat wiinscht, dass der Erziehungsrat die ihm gut-
scheinenden Massnahmen treffe, um Beschliisse, wie sie von
der Zentralschulpflege der Stadt Ziirich gefasst worden sind,
unwirksam zu machen.

Die Erziehungsdirektion hat ein Gutachten des Rechtskon-
sulenten des Regierungsrates eingeholt. Dieses Gutachten
kommt zum Schlusse, dass die Beschliisse der Zentralschul-
pflege vom 10. Juli 1930 rechtlich nicht anfechtbar seien. Es
deckt sich damit in den Ergebnissen mit den Gutachten, wel-
che die Stadt Ziirich von ihrem Rechtskonsulenten und von

Prof. Dr. Burkhard in Bern einholte. Damit fillt fiir den Er-
ziehungsrat die Moglichkeit dahin, gegen die Beschliisse der
Zentralschulpflege vorzugehen.

Der Erziehungsrat beschliesst:

Dem Gesuch des Kirchenrates kann keine Folge gegeben
werden.»

Dazu schreibt das «Volksrechts treffend:

«Damit ist also der Schulgebet-Handel, der von gewissen
Leuten zu einer grossen politischen Aktion aufgebauscht wer-
den sollte, erledigt, und zwar wie wir ausdriicklich und mit be-
sonderer Befriedigung feststellen mochten, durchaus -im Sinne
der Beschliisse der Zentralschulpflege Ziirich erledigt! Nach all
den iibereinstimmenden Rechtsgutachten und dem Entscheid
des Erziehungsrates wird nun kein konfessioneller Eiferer
mehr behaupten konnen, es sei irgend jemand mit dem ange-
fochtenen Beschluss der Zentralschulpflege Unrecht geschehen.
Am allerwenigsten aber wird man behaupten kénnen, der frag-
liche Beschluss entspringe der Unduldsamkeit, denn er war
gerade um der Toleranz willen, das heisst wegen des Zusam-
menlebens von Kindern aus den verschiedenen Konfessionen
(Protestanten, Zwinglianer, Lutheraner, romische Katholiken
und Christkatholiken, Freidenker, Juden und Sektenanhinger
aller Art) in der gleichen Schulklasse eine Notwendigkeit. Wir
haben nie daran gezweifelt, dass die Haltung der Zentralschul-
pflege die einzige ist, welche dem Verfassungsgrundsatz be-
treffend die Glaubens- und Gewissensfreiheit fiir alle Nach-
achtung verschafft und sind darum auch iiber den Entscheid
der kantonalen Behérde nicht iiberrascht. Auch das Bundesge-
richt hitte keinen andern Entscheid féllen kdnnen.»

Ohrenbeichte.

Dem Wortsinn nach ist die Beichte ein Gestédndnis, dem
kirchlichen Sinn nach aber ein Siindenbekenntnis, welches der
Christ vor dem Geistlichen ablegt, urspriinglich in der Absicht,
mit der Kirche, die er durch Uebertretung ihrer Gebote belei-
digte, wieder ausges6hnt und vereint zu werden.

Beichte (althochdeutsch: pigihti, bigihti, mittelhochdeutsch:
bihte) ist bereits eine Einrichtung der ersten Jahrhunderte der
christlichen Kirche und es war Brauch, dass ausgeschlossene
Gemeindemitglieder, um wieder aufgenommen zu werdén, als
Anfang ihrer Busse das Vergehen, um .dessentwillen sie ex-
kommuniziert waren, vor der versammelten Gemeinde bereu-
ten. Aber auch die Mitglieder der Kirche selbst pflegten bald
vor dem Genusse des Abendmahles sich durch Siindenbekennt-
nisse zu erleichtern und einzelne Bischofe hatten im 3. und 4.
Jahrhundert zum Behufe der Entgegennahme solcher Bekennt-

Feuilleton.

Unfreiwilliges Siindenbekenntnis.

In jenen stellenlosen Zeiten war mein Freund Fritz besonders
erfreut, nach langen vergeblichen Bemiithungen eine provisorische
Anstellung in einem angesehenen Bureau der Bundesstadt gefunden
zu haben. Die Arbeit wdr interessant, die Behandlung seitens des
Chefs eine sehr freundliche, der Haken an der Sache war eben nur
das «provisorisch». Da mein Freund iiber eine gute Dosis Schlauheit
und Phantasie verfiigt, glaubte er bestimmt, dass sein Vorgesetzter
ihin nichts absichtslos, bei jeder Gelegenheit von seiner Sekte er-
zéihle, der er angehorte. Ja, dass er sogar soweit ging, ihn unverbliimt
einzuladen, doch einmal an einer Versammlung teilzunehmen, liess
ihn tief blicken, wie er sagte. «Der kiirzeste Weg, um definitiv ange-
stellt zu weden, was pfeif ich auf die Art, wie ich dazu komme, der
Zweck heiligt die Mittel; wenn ich es nicht mache, macht es ein
anderer,» usw. war etwa der Inhalt seines Redens, sobald wir diesen
Punkt berithrten. Damals zihlte ich noch zu jenen Geburtsschein-
christen, denen Selbstachtung und minnlicher Stolz unbekannte
Dinge sind, darum fand ich das geplante Vorgehen ganz normal.

So stiirzten wir uns denn eines Abends in die Sonntagskleider
und sassen bald inmitten anderer Briider und Schwestern in der Sek-
tenkapelle, gespannt auf die Dinge wartend, die da kommen sollten.
Die grosse Anzahl der Zuhérer gehorte dem Landsturm der Bevdl-
kerung an, Jugend war nur wenig vorhanden. Die Begriissung seitens

des natiirlich anwesenden Bureauchefs war eine iiberaus freundliche;
hochbegliickt schien er, statt einen Kandidaten deren zwei willkom-
men heissen zu koénnen. Der in Aktion getretene Prediger war nicht
imstande, uns etwelche Sympathie abzugewinnen, er redete iiber
Dinge, die uns beide nicht interessieren konnten und wir langweilten
uns sehr. Unwillkiirlich dachte ich an das Innere der katholischen
Kirchen, wo man sich die Langeweile mit Bilderbetrachtungen, Ver-
suchen, lateinische Wandspriiche zu iibersetzen und dergleichen mehr
vertreiben konnte.

Jah aufgeweckt wurden wir aus unserem Halbschlaf, als am
Schlusse des Vortrages der Sprechende laut, mit donnernder Stimme
ausrief: «Diejenigen unter euch Anwesenden, die sich im Innersten
des Herzens versprochen haben, von heute an ein anderes Leben zu
beginnen, ein Leben mit Gott, auf dass er sie erleuchte und den rech-
ten Weg weise, mdgen es mir bezeugen, indem sie sich erheben>.
Ein guter Teil der Versammlung erhob sich mit demiitig zu Boden
gesenkten Blicken und setzte sich wieder. Dies schien unserem Pre-
diger nicht zu geniigen und mit noch schallenderer Stimme rief er:
«Ich frage noch einmal, und zwar um jenen zu Hilfe zu kommen,
die sich sagten: «Wenn er ein zweites Mal aufgefordert hétte, wire
ich auch aufgestanden». Diesmal stand der grosste Teil der An-
wesenden auf den Fiissen. Dessen ungeachtet wiederholte er ein drit-
tes Mal sein Sitzlein mit dem Erfolg, dass noch ein paar Sitzenge-
bliebene aufstanden.

Sei es, dass der Gottesmann speziell uns zwei im Auge hatte,
sei es, dass er den immer noch nicht Aufgestandenen ein Versprechen



	Der Schulgebetshandel im Kant. Zürich

